Fragen und Antworten bezügl.
Landesgesetz zum Schutz der Gesundheit für Nichtraucher
 
Wo tritt das Rauchverbot ab 1. Jänner 2005 in Kraft?
In den Restaurants, wenn es sich dabei um Lokale handelt, die einen geschlossenen Essbereich haben, der vom übrigen Bereich vollständig abgetrennt ist. Außerdem in den offenen Bereichen der Schulen und Einrichtungen für Jugendliche.
 
Bei welchen gastgewerblichen Lokalen tritt das Rauchverbot später in Kraft?
Ab 1. Juli 2005 gibt es keine Ausnahmen mehr, das Rauchverbot tritt in allen gastgewerblichen Lokalen in Kraft, das heißt auch in Lokalen, in denen
1)      keine Speisen verabreicht werden, wie z.B. Bars
2)      und in Lokalen, in denen sich der Essbereich und der Barbereich im gleichen Raum befinden.
 
Wie werden im Landesgesetz zum Schutz der Nichtraucher die „Speisen“ definiert?
Das Gesetz versteht unter Speisen alle Arten von Nahrungsmittel außer Eis, Toasts, belegte Brote, Konditorei- und Süßwaren, Salzgebäck und ähnliches. Grundsätzlich gilt, dass ab 1. Jänner 2005 keine Speisen in den Raucherräumen verabreicht werden dürfen. Folglich dürfen obgenannte Produkte, die laut Gesetz nicht als Speisen gelten, auch in Zukunft in den Raucherräumen verzehrt werden.
 
Darf in Konditoreien, Friseursalons, Bekleidungsgeschäften und in Warteräumen von Mechanikerwerkstätten geraucht werden?
Ja, und zwar bis zum 30. Juni 2005. Danach ist das Rauchen nur mehr in solchen Räumen erlaubt, die mittels Hinweisschilder als Raucherräume ausgewiesen sind und die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.
 
Darf im Hotelzimmer geraucht werden?
Ja, weil es sich dabei nicht um einen öffentlich zugänglichen Raum handelt.
 
Wie muss das Rauchverbotsschild gestaltet sein?
Es muss mindestens so groß sein, wie ein DIN-A-5-Blatt, es muss das internationale Rauchverbotszeichen abgebildet sein.. Weiters muss auf dem Schild zumindest in deutscher und italienischer Sprache und in den ladinischen Ortschaften auch in ladinischer Sprache das Landesgesetz zum Schutz der Nichtraucher und die Höhe der Geldbuße angegeben sein.
 
Ab wann müssen die Rauchverbotsschilder angebracht werden?
Die am 30.12.2004 verabschiedete Durchführungsverordnung tritt voraussichtlich im Monat Februar in Kraft. Danach müssen die Rauchverbotsschilder in den geschlossenen Essbereichen der Restaurants, in den Schulen und in den Jugendeinrichtungen angebracht sein. In allen übrigen geschlossenen und der Öffentlichkeit zugänglichen Lokalen müssen die Schilder ab 1. Juli 2005 angebracht sein.
 
Welche Voraussetzungen müssen die Raucherräume erfüllen?
1)      Die Gesamtfläche der Raucherräume muss kleiner sein als die Gesamtfläche der Räume, die den Nichtrauchern vorbehalten sind;
2)      Die Raucherräume sind von den anderen Räumen vollständig abzutrennen;
3)      Die Raucherräume müssen mit einer selbst schließenden Eingangstür ausgestattet sein;
4)      Beim Raucherraum darf es sich nicht um einen Durchgangsbereich handeln, den auch nicht rauchende Personen benutzen müssen, z.B. wenn sie auf die Toilette gehen wollen;
5)      Die Raucherräume müssen mit funktionierenden Lüftungsanlagen ausgestattet sein, die in der Lage sind, die gesamte Atemluft alle drei Minuten auszutauschen;
6)      In den Raucherräumen muss ein Unterdruck bestehen, damit die Luft bei geöffneter Tür nicht vom Raucherraum in die Nichtraucherräume fließt.
 
Gilt das Rauchverbot auch für private Vereinslokale und Clubs?
Ja, ab 1. Juli 2005.
 
Darf auf Sportplätzen geraucht werden?
Auf allen Sport- und Spielplätzen, die zu Schulen oder Schülerheimen gehören, gilt das Rauchverbot ab 1. Jänner 2005. Auf allen übrigen Sport- und Spielplätzen ist das Rauchen auch in Zukunft erlaubt. 
 
Wer darf Strafen verhängen?
In den Schulen ist der Direktor bzw. die von ihm beauftragte/n Person/en dafür zuständig; in den öffentlichen Gebäuden die für die Verwahrung der Gebäude beauftragte Person. In den Einrichtungen für Jugendliche und in allen übrigen der Öffentlichkeit zugänglichen geschlossenen Lokalen, wie Bars, Gasthäuser, Restaurants usw. verhängen die Ordnungskräfte die Strafe.
 
Was passiert mit dem Geld, das durch die Strafmandate eingehoben wird?
Dieses Geld wird für die Finanzierung von Projekten zur Prävention gegen den Tabakkonsum verwendet
 
Sind die Strafen sofort zu bezahlen?
Nein, wer gegen das Gesetz verstößt, bekommt wie die „Parksünder“ einen Strafbescheid ausgehändigt. Die Strafe ist dann  innerhalb von 60 Tagen einzuzahlen.
 
Kann gegen die Geldbuße Rekurs eingelegt werden und wenn ja, bei welchem Amt?
Ja, und zwar innerhalb von 90 Tagen beim Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Freiheitsstraße 23, 39100 Bozen.
 
Muss der Schuldirektor die Jugendlichen, die er beim Rauchen erwischt, sofort bestrafen?
Es steht den Schulen frei, in ihrer Hausordnung die Vorgangsweise zu regeln.
 
Stellt der Direktor die Strafe auf den Namen der Schüler oder auf den der Eltern aus?
Auf den Namen der Eltern, wenn der/die Schüler/in das 14. Lebensjahr nicht überschritten hat..
 
Müssen die Gastwirte ihre rauchenden Gäste anzeigen?
Nein, sie sind nicht verpflichtet, ihre Gäste bei den Ordnungskräften anzuzeigen. Sie haben aber die Pflicht, ihre Gäste auf den Verstoß und die damit verbundene Geldbuße hinzuweisen. Reicht das nicht aus, sind sie verpflichtet, „alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die offensichtliche Verletzung des Rauchverbotes zu verhindern.“
 
Macht sich derjenige strafbar, der Tabakerzeugnisse an unter 16jährige verkauft und verabreicht?
Ja, er muss mit einer Geldbuße von 50 bis zu 250 Euro rechnen.
 
Wie hoch sind die Geldbußen für Raucher?
Sie belaufen sich zwischen 27,5 bis maximal 275 Euro. Sie kann aber verdoppelt werden, wenn die Übertretung in Anwesenheit einer augenscheinlich schwangeren Frau oder von Säuglingen oder Kindern bis zum zwölften Lebensjahr begangen wird.
 
Wie hoch sind die Geldbußen für die Betreiber gastgewerblicher Lokale?
Sie belaufen sich auf 220 bis 2.200 Euro. Dieser Betrag kann um die Hälfte erhöht werden, wenn die Lüftungsanlage nicht richtig funktioniert und das Rauchverbot nicht eingehalten wird.
 
Dürfen Tabakerzeugnisse auch weiterhin über Zigarettenautomaten verkauft werden?
Ja, die Automaten müssen bis spätestens 31. März 2005  mit einem elektronischen Zeitgeber (Timer) ausgestattet sein. Und die Zigarettenausgabe ist nur in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr möglich.
